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INTERNATIONALES ARBEITSAMT GB.297/STM/2
 297. Tagung

 Verwaltungsrat Genf, November 2006

Ausschuss für Sektor- und Fachtagungen und verwandte Fragen STM
ZUR BESCHLUSSFASSUNG

 

ZWEITER PUNKT DER TAGESORDNUNG 

Zweck, Dauer und Zusammensetzung der 
2007 abzuhaltenden Sektortagungen 

1. Auf seiner 292. Tagung (März 2005) 1 und seiner 293. Tagung (Juni 2005) 2 traf der Ver-
waltungsrat Beschlüsse zu den in Frage kommenden Sektoren und den Themen für die 
2006-07 abzuhaltenden Tagungen. Auf seiner 294. Tagung (November 2005) erhielt der 
Ausschuss Informationen über Titel und Zeitpunkt von sechs Sektortagungen 3 und ent-
schied über die Dauer, die Teilnehmerzahl, die Zusammensetzung, den Zweck und das 
Ergebnis der Sachverständigentagung über Arbeitsschutz in Kohlebergwerken, die im 
Mai 2006 abgehalten wurde. Auf seiner 295. Tagung (März 2006) legte der Verwaltungs-
rat die Zusammensetzung, den Zweck und die Dauer von dreigliedrigen Sektortagungen 
für den Handel (18. bis 20. September 2006), den Straßentransport (23. bis 26. Oktober 
2006) und den Maschinenbau und die Elektrotechnik (16. bis 18. April 2007) fest. 

2. Im Jahr 2007 werden zwei weitere dreigliedrige Sektortagungen abgehalten, deren Zeit-
punkt auf der 294. Tagung (November 2005) des Verwaltungsrats festgelegt wurde: Nah-
rungsmittel und Getränke (24. bis 28. September 2007) und Chemische Industrie (15. bis 
19. Oktober 2007). Der Ausschuss möge auf dieser Tagung einen Beschluss über die 
Dauer, die Zusammensetzung, den Zweck, das Ergebnis und die Ernennung eines Vorsit-
zenden für diese beiden Tagungen fassen.  

 

1 GB.292/PV, Abs. 213 c). 

2 GB.293/5, Abs. 28. 

3 GB.294/STM/1, Anhang. 
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Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabaksektor 

Dreigliedrige Tagung über die Auswirkungen globaler 
Nahrungsmittelketten auf die Beschäftigung unter 
Betonung der erforderlichen Stärkung von Strukturen 
des sozialen Dialogs zur Erzielung von mehr 
grundsatzpolitischer Kohärenz 

3. Wie in dem Vorschlag zur Veranstaltung dieser Tagung ausgeführt 4, muss sich die Ver-
waltungsführung von Nahrungsmittelketten aufgrund ihrer zunehmenden weltweiten Ver-
netzung an kohärenten, vorzugsweise vom sozialen Dialog beeinflussten Politiken ausrich-
ten. Jeder Sektor verdient zwar in Bezug auf Mängel im Bereich der menschenwürdigen 
Arbeit eine eigene dreigliedrige Aufmerksamkeit, kohärente Grundsatzbeschlüsse erfor-
dern jedoch eine intersektorale Beurteilung aktueller Sozial- und Arbeitsfragen, und zwar 
soweit wie möglich innerhalb der weitergefassten Parameter der Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung.  

4. Es wird vorgeschlagen, zur Erörterung der Auswirkungen globaler Nahrungsmittelketten 
auf die Beschäftigung unter Betonung der erforderlichen Stärkung von Strukturen des 
sozialen Dialogs zur Erzielung von mehr grundsatzpolitischer Kohärenz eine fünftägige 
dreigliedrige Tagung (24. bis 28. September 2007) zu veranstalten und jeweils 18 Vertreter 
der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmergruppe des Verwaltungsrats einzuladen. Den Vor-
sitz dieser Tagung wird ein Mitglied des Verwaltungsrats aus der Regierungsgruppe füh-
ren.  

Zweck der Tagung wird es sein, die derzeitigen 
Beschäftigungstendenzen in den verschiedenen 
Sektoren sowie deren Sozial- und Arbeitsauswirkungen 
zu untersuchen und Maßnahmen für einen 
institutionalisierten sozialen Dialog und die 
Ausarbeitung einer kohärenten Politik vorzuschlagen.  

5. Zusätzlich zu dem vom Amt erstellten Hintergrundbericht werden die Teilnehmer The-
menpapiere und Fallstudien zur Erörterung vorlegen. Die Tagung wird einen Bericht über 
seine Aussprache und Schlussfolgerungen annehmen, die Vorschläge zu Maßnahmen der 
Regierungen, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und der IAO beinhalten. 
Der Ausschuss möge empfehlen, dass die Tagung auch Entschließungen annehmen kann.  

 

4 GB.292/STM/1. 
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Chemische Industrie 

Sachverständigentagung zur Prüfung der Urkunden, 
Kenntnisse, Bewusstseinsbildung, technischen und 
internationalen Zusammenarbeit als Instrumente zur 
Entwicklung eines grundsatzpolitischen Rahmens für 
gefährliche Stoffe 

6. Auf seiner 292. Tagung (März 2005) beschloss der Verwaltungsrat, dass das Amt eine 
Sachverständigentagung zu diesem Thema 5 abhalten würde. Auf seiner 294. Tagung 
beschloss er, dass die Tagung fünf Kalendertage (15. bis 19. Oktober 2007) dauern sollte 6. 
Aufgrund praktischer Erwägungen im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Tagung 
haben die Sozialpartner zur Gewährleistung einer vollen dreigliedrigen Beteiligung den 
Ausschuss ersucht zu erwägen, die Anzahl der Sachverständigen auf jeweils zwölf zu 
erhöhen, die Dauer auf vier Tage zu verkürzen und eine neuen Termin (nämlich 10. bis 
13. Dezember 2007) vorzuschlagen. Wie in letzter Zeit üblich, schlägt der Generaldirektor 
vor, nach Beratungen mit den Gruppen des Verwaltungsrats einen erfahrenen Vorsitzenden 
zu benennen, der nicht aus dem Kreis der Tagungsteilnehmern kommt, um allen eingelade-
nen Sachverständigen zu ermöglichen, sich ohne Einschränkungen an der Tagung zu betei-
ligen.  

7. Die vorgeschlagene Änderung der Anzahl der Sachverständigen würde finanzielle Auswir-
kungen mit sich bringen. Das Amt hat Haushaltsmittel für eine Sachverständigentagung im 
Einklang mit der üblichen Praxis vorgesehen, 24 Sachverständige für fünf Arbeitstage ein-
zuladen. Die zusätzlichen Kosten für die Einladung von zwölf weiteren Sachverständigen 
würden nach Schätzung des Amtes die Kosten um etwa ein Drittel gegenüber dem 
ursprünglichen Voranschlag erhöhen, wenngleich aufgrund der kürzeren Dauer einige 
Ersparnisse ermöglicht würden. Beim Programm für Sektortagungen und Folgetätigkeiten 
wären Anpassungen erforderlich, um die zusätzlichen Kosten in Höhe von 27.000 US-
Dollar zu absorbieren. 

8. Der Ausschuss möge empfehlen, dass der Zweck der Tagung darin bestehen soll zu erör-
tern, wie IAO-Urkunden und andere Instrumente im Bereich Arbeitsschutz und gefährliche 
Stoffe am besten in einen neuen grundsatzpolitischen Rahmen und Aktionsplan eingeglie-
dert werden können. Die Tagung könnte ferner bewährte Praktiken und zweckmäßige 
gesetzliche Rahmen zur Förderung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds, die Rol-
len von Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden sowie Mittel und Wege 
untersuchen, wie dreigliedrige Konsultationsmechanismen im Bereich des Arbeitsschutzes 
eingerichtet werden können und gewährleistet wird, dass Arbeitnehmer und ihre Verbände 
an den Konsultationsmechanismen beteiligt sind und so eine Kultur des präventiven 
Arbeitsschutzes entsteht. Die Tagung sollte auch die Auswirkung von neuen und laufenden 
Initiativen im Bereich gefährlicher Stoffe prüfen, z.B. den VN-weiten Strategischen Ansatz 
für ein internationales Chemikalienmanagement (SAICM). Die Tagung könnte Empfehlun-
gen annehmen, die Grundlage späterer IAO-Maßnahmen sein würden.  

9. Der Generaldirektor schlägt vor, die Regierungen der folgenden zwölf Länder einzuladen, 
Sachverständige zu benennen, die in ihrer persönlichen Eigenschaft an der Tagung teilneh-
men würden: Ägypten, Australien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Japan, Mexiko, 
Russische Förderation, Südafrika, Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich. Auf 

 

5 GB.292/STM/1. 

6 GB.294/STM/1. 
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diese Länder entfallen weltweit mehr als 60 Prozent der Arbeitsplätze in der chemischen 
Industrie. Es wird ferner vorgeschlagen, dass an der Tagung zwölf nach Beratungen mit 
der Arbeitgebergruppe und zwölf nach Beratungen mit der Arbeitnehmergruppe des Ver-
waltungsrats benannte Sachverständige teilnehmen sollten.  

10. Für den Fall, dass eine der in Absatz 10 genannten Regierungen die Benennung eines 
Sachverständigen ablehnen sollte, wird ferner vorgeschlagen, dass die Regierung eines der 
folgenden Länder hierzu eingeladen werden würde: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Däne-
mark, Islamische Republik Iran, Italien, Kanada, Katar, Republik Korea, Kolumbien, 
Kuwait, Malaysia, Marokko, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Polen, Saudi-Arabien, 
Schweiz, Singapur, Spanien oder Venezuela.  

11. Der Ausschuss möge dem Verwaltungsrat hinsichtlich der Tagung über die Aus-
wirkungen globaler Nahrungsmittelketten auf die Beschäftigung und der Sach-
verständigentagung zur Prüfung der Urkunden, Kenntnisse, Bewusstseinsbil-
dung, technischen und internationalen Zusammenarbeit als Instrumente zur 
Entwicklung eines grundsatzpolitischen Rahmens für gefährliche Stoffe 
Empfehlungen unterbreiten in Bezug auf den Termin und die Dauer der Tagun-
gen, ihren Zweck, die Ernennung eines Vorsitzenden für jede Tagung, den 
Umfang der Tagung und (gegebenenfalls) die zur Benennung eines Sachverstän-
digen einzuladenden Regierungen und die in die Reserveliste aufzunehmenden 
Länder entsprechend den Vorschlägen in Absatz 3 bis 6 und 7 bis 11.  

 
 

Genf, 3. Oktober 2006  
 

Zur Beschlussfassung: Absatz 12. 
 


